
Es freut uns, dass Sie das Angebot der Ludothek nutzen. Die Mitarbeitenden sind
darum bemüht, dass die Spiele/Spielsachen vollständig und sauber für die Ausleihe
zur Verfügung stehen. Unsere Ludothek lebt von der Freude am Spiel und der
gemeinsamen Nutzung. Damit möglichst viele Menschen lange Freude daran haben,
bitten wir um einen sorgfältigen Umgang gemäss Reglement.

Abonnemente (pro Haushalt)
Mini, 12 Monate           
Maxi, 12 Monate          
Probeabo, 2 Monate   
Präsenznutzung kostenlos

Ausleihe 
Ausgeliehene Medien sind innert 4 Wochen zurückzugeben.
Eine Verlängerung um 4 Wochen ist kostenlos möglich, vorausgesetzt das Spiel ist
nicht reserviert. 
Reservierte Spielsachen müssen innerhalb von drei Tagen abgeholt werden.
Nach Überschreitung der Ausleihfrist werden folgende Mahngebühren erhoben:

Medien, die eine Woche nach dem dritten Rückruf nicht retourniert werden, gelten als Verlust 
und werden inklusive Mahngebühren in Rechnung gestellt.

Verlust / Beschädigung
Bitte ausgeliehene Spiele vor dem ersten Gebrauch kontrollieren und Mängel
umgehend melden - nicht erst bei der Rückgabe. Für beschädigte, unvollständige
oder vermisste Spielsachen wird ein pauschaler Betrag erhoben:

Unkostenbeitrag für fehlende Spieleteile.....................................................
       (Rückerstattung beim Wiederfinden innert 2 Wochen nach Rückgabe)

Unkostenbeitrag stark beschädigter oder vermisster Spielsachen.........
Unkostenbeitrag für defekte Boxen oder Deckel........................................

Haftung
Bei Unfällen oder Schäden durch ausgeliehene Spielsachen übernimmt die
Ludothek keine Haftung.

Besten Dank für die rechtzeitige, vollständige und saubere Rückgabe der Spielsachen!

Reglement

3 Spiele/Spielsachen pro Ausleihe für Fr. 60.-
6 Spiele/Spielsachen pro Ausleihe für Fr. 80.-
3 Spiele/Spielsachen pro Ausleihe für Fr. 20.-

1. Mahnung, ab dem 4. Verzugstag, Fr. 4.-
2. Mahnung, ab dem 14. Verzugstag, Fr. 7.-
3. Mahnung, ab dem 21. Verzugstag, Fr. 10.-

Neupreis

Fr. 5.-

Fr. 15.-
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